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CHECKLISTE - LIQUIDITÄTSTIPPS
Die Sicherung deiner Liquidität spielt im Moment die größte Rolle für dein Unternehmen. 
Keiner weiß, wie lange diese Ausnahmesituation anhält. Darum ist es umso wichtiger, dass 
du zu jeder Zeit weißt, wie viel Liquidität du zur Verfügung hast und wie lange diese 
ausreicht. 

Im ersten Schritt wollen wir dir mit dieser Checkliste eine kleine Hilfe an die Hand geben,

 ob Du schon alle Möglichkeiten, die dir der Staat aktuell bietet, ergriffen hast.  

 welche Maßnahmen derzeit Auswirkungen auf deine Liquidität haben

 und wie du deine Liquidität kurzfristig sichern kannst (unternehmerisch und privat)

Solltest du dir bei einem der aufgeführten Punkte unsicher sein, so sprich uns gerne an! 
Wir unterstützen dich gerne, wo wir können! (blau=unsere Priorität, da es den 
Wirtschaftskreislauf nicht durchbricht / rot=individuell sinnvoll, aber Durchbrechung 
Wirtschaftskreislauf)

Hilfen durch Staat, Land, Banken, Finanzamt, Gemeinden etc. 

 Steuerstundungsmöglichkeiten beantragt (ESt, KörpSt, GewSt)

 Anpassung der Steuervorauszahlungen vorgenommen

 Umsatzsteuerstundung 1/11 beantragt

 Lohnsteuerstundung beantragt

 Stundung der Sozialversicherungsbeiträge beantragt

 Soforthilfeprogramm Land in Anspruch genommen  Summe ____________ €

 Soforthilfeprogramm Bund in Anspruch genommen Summe ____________ €

 Kurzarbeitergeld beantragt ab ____________ (Datum)

 Gespräch mit der Hausbank gesucht
o Tilgungsaussetzung bis ________________
o Tilgungsstundung bis ______________
o Anpassung des Kontokorrentrahmens auf _____________ €
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o Umschuldung zu niedrigeren Zinsen
o Umschuldung KK in Darlehen in Höhe von ____________ €

 Fördermittel für Umstellung auf Digitalisierung prüfen und beantragen

 Crowdfunding Modelle anschauen 

 Spendenaufruf starten (z.B. gofundme)

 Sofortkredit, z.B. VRSmartflexibel Förderkredit bei den Volksbanken 
beantragen in Höhe von ___________ €

 Mietminderung- oder stundung prüfen (bis 30.06.2020 gibt es zusätzlich einen 
Kündigungsschutz)

WICHTIG: Gerade bei der Nutzung von Stundungen empfehlen wir immer den 
vorherigen Kontakt mit dem Finanzamt, der Bank, dem Mieter oder zumindest die 
schriftliche Information mit einer kurzen Erklärung. Achtung: Stundungen sind auch 
immer ein Zahlungsaufschub und müssen früher oder später bezahlt werden.

Weitere Maßnahmen innerbetrieblich, um die Liquidität zu sichern

 Rechnungen für fertige Aufträge sofort schreiben

 Gewährung von eigenen Zahlungszielen verkürzen (z.B. von 30 Tagen auf 7 
Tage) und ggfs. auf Skontovereinbarungen verzichten

 Zahlungsziele von Lieferanten ausnutzen oder längere Zahlungsziele mit 
Lieferanten vereinbaren

 Mahnwesen auf aktuellen Stand bringen, alle überfälligen Zahlungen sofort 
mahnen

 Abschlagszahlungen für laufende Projekte vereinbaren

 Nicht benötigter Fuhrpark stilllegen

 Leasingverträge überprüfen

 Factoring prüfen (Verkauf oder Abtretung von Forderungen)

 Nicht betriebsnotwendige Wirtschaftsgüter verkaufen oder „Sale and Lease 
Back“ prüfen (Anlagegüter verkaufen und zurückleasen)
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 Lagerhaltung reduzieren (Wer kann meine Bestände derzeit gebrauchen? 
Ausverkauf von Teilbereichen?)

 Softwarelizenzen prüfen und ggfs. reduzieren

 Stundung von Mitgliedsbeiträgen (z.B. BG, IHK, etc.)

 Wartungs-, Pflege- und Reinigungsverträge prüfen und ggfs. aussetzen oder 
vorerst stilllegen

 Sponsoring und Soziales Engagement prüfen

 Laufende Nebenkosten prüfen (Heizung, Strom, Wasser) und längere 
Entsorgungsintervalle z.B. für Container vereinbaren

 Gutscheinverkauf aktiv forcieren
o gerade regional sind hier verschiedene Plattformen neu im Web vertreten
o neue Gutschein-Aktionen überlegen, z.B. beim Kauf eines 100 € Gutscheins 

gibt es 20% Rabatt auf den derzeitigen Gutscheinwert gültig für 14 Tage 
nach Corona-Krisen-Neueröffnung, bei späterer Einlösung gilt der normale 
Gutscheinwert (in unserem Beispiel 100 €)

o Gutscheine bei den regionalen Händlern anbieten, die noch offen haben 
dürfen, z.B. Getränkemarkt, Supermarkt, Tankstelle etc. 

Liquiditäts-Tipps für den privaten Bereich

 Steuerstundungsmöglichkeiten prüfen (ESt)

 Tilgungsaussetzung bzw. Tilgungsstundung privater Darlehen

 Aufnahme von privaten Darlehen zu günstigen Zinssätzen und mit 
Tilgungsaussetzung für einen bestimmten Zeitraum

 Kontokorrentlinie bei der Bank ggfs. erhöhen

 Kreditrahmen bei Kreditkartenfimen prüfen und ggfs. ausnutzen

 Vorgezogene Erbzahlungen der Eltern oder Großeltern prüfen

 Mitgliedschaften / Vereinsbeiträge, Kindergartenbeiträge, Beiträge zur 
Schulkindbetreuung, Musikschule etc. prüfen und ggfs. aussetzen
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 Abos von Zeitschriften und Tageszeitungen kündigen

 Versicherungen prüfen (informieren sie sich hier aber unbedingt bei ihrem 
Versicherungsberater, welche Versicherungen auf KEINEN Fall stillgelegt 
werden sollten)

 Private Krankenversicherung ggfs. auf „Basistarif“ umstellen

 Altersvorsorge überprüfen (ggfs. auch hier Beiträge zur Kapitallebens-
versicherungen, Aktien-Sparplänen, Banksparplänen, Riester-, Rürupverträgen 
vorübergehend aussetzen)

 Mietstundung prüfen (aber auch hier empfehlen wir dringend, vorab mit dem 
Vermieter zu sprechen!)

 Möglichkeiten der Grundsicherung prüfen

 Kinderzulage prüfen

 Bedingungen für Wohngeld prüfen

 Vorübergehenden zusätzlichen Verdienst von 450 € (z.B. zum Auffüllen von 
Regalen oder als Erntehelfer) ins Auge fassen  Differenz zwischen 
Kurzarbeitergeld und ehemaligem Nettolohn bleibt steuerfrei! 

 Zeit nutzen, um zu Hause auszumisten und Verkaufsanzeigen bei ebay erstellen

Sicherlich gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Ideen, daher kannst du die Liste gerne 
jederzeit erweitern und/oder uns deine Tipps auch mitteilen, damit wir diese allen zur 
Verfügung stellen können. Wenn du möchtest, erwähnen wir auch gerne deinen Namen oder 
verlinken auf deine Webseite.   

Du erreichst uns 24/7 unter unserer Hotline-Nummer 07841/6233-23 oder auch per Mail 
unter info@lemminger-steuerberater.de.

Außerdem stehen dir deine gewohnten Ansprechpartner/-innen unter der dir bekannten 
Durchwahlnummer und ihrer persönlichen Mailadresse zur Verfügung. 

Wir sind nach wie vor zu den gewohnten Geschäftszeiten für dich erreichbar, lediglich die 
Präsenzzeiten in der Kanzlei haben wir auf täglich 10.00-12.00 Uhr begrenzt, da wir fast alle 
im Home-Office arbeiten. 

Bleib weiterhin gesund und komm ins TUN!!!

Dein Lemminger & Lemminger - Team
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KfW-Schnellkredit für den Mittelstand

Die Bundesregierung hat ihr KfW-Programm nachgebessert und kommt hier der Bitte des 
Mittelstandes zwischen 10–249 Mitarbeitern nach. Vielen drohte hier ein Liquiditätsengpass, 
welcher bisher nicht über den Rettungsschirm abgedeckt wurde. 

Wie sind die Eckdaten des neuen KfW-Schnellkredits?

- Voraussetzung
 Mittelständisches Unternehmen mit mehr als 10 Beschäftigten, die mindestens 

seit 1. Januar 2019 am Markt aktiv sind
 Unternehmen muss im Jahr 2019 oder im Durchschnitt der letzten drei Jahre 

einen Gewinn ausgewiesen haben
 Das Unternehmen darf zum 31.12.2019 nicht in Schwierigkeiten gewesen sein du 

muss zu diesem Zeitpunkt geordnete wirtschaftliche Verhältnisse aufweisen

- Maximale Kredithöhe
 Das Kreditvolumen pro Unternehmen beträgt bis zu 3 Monatsumsätzen des 

Jahres 2019
 Maximal 500.000 Euro für Unternehmen mit einer Beschäftigtenzahl von bis zu 50 

Personen
 Maximal 800.000 Euro für Unternehmen mit Beschäftigten über 50 Personen
 Zinssatz 3% mit 10 Jahre Zinsbindung und 2 Jahre tilgungsfrei

- Sicherheiten / Garantien
 Die Bank erhält eine Haftungsfreistellung in Höhe von 100% durch die KfW, 

abgesichert durch eine Garantie des Bundes
 Die Kreditbewilligung erfolgt ohne weitere Kreditrisikoprüfung durch die Bank oder 

die KfW. Hierdurch kann der Kredit schnell bewilligt werden

- Auskunft / Beantragung
 Der KfW-Kredit kann nach Genehmigung durch die EU-Kommission starten
 Zum aktuellen Stand noch keine Beantragung möglich
 Mehr Infos unter:

 Webseite des Bundesfinanzministeriums
 Webseite der KfW

Mit lieben Grüßen dein L&L-Tam

CORONA kann uns mal!

https://www.bundesfinanzministerium.de/
https://www.kfw.de/
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Schöne Ostern! 

Auch wenn das diesjährige Ostern ein ganz anderes wird, wünscht das ganze L&L-Team 
schöne und erholsame Feiertage, aber vor allem auch ein Ostern ohne das Coronavirus. 
Genieße die freien Tage und das schöne Wetter. Tanke Kraft und viel Energie für die 
zukünftigen Herausforderungen. Schmiede positive Zukunftspläne für dein Unternehmen und 
freue dich auf die Zeit nach Corona.

Auch wir bei L&L planen bereits für die Zeit nach Corona. Zum Beispiel erarbeiten wir hier 
gerade ein Konzept „FINANZEN“. Ein Anliegen, was uns auch schon vor Corona wichtig war, 
aber welches wir jetzt forcieren wollen. Denn Corona zeigt uns schonungslos wie wichtig hier 
ein fundiertes Wissen, eine langfristige Planung und ein Vermögensaufbau mit einem 
ausreichenden Liquiditätspolster sind. 

So viel sei verraten: Wir wollen hier einen Finanz-Test entwickeln, welcher dir schnell und 
einfach zeigen soll, wie es um dein Wissen um das Thema Finanzen steht. Aufbauend auf 
deinem individuellen Testergebnis können wir dich dann individuell beraten. Welche 
Schwachstellen gibt es in deinem Wissen, aber auch an deinem bisherigen 
Vermögensaufbau. Sowohl im betrieblichen, als auch im privaten Finanzbereich. Ziel ist es, 
dass du danach ein Finanzgenie bist und dein Wissen weitergeben kannst.

Ein weiterer kleiner Baustein, den wir gerade in der Planung haben, ist eine eigene 
Unternehmer Community auf Facebook. Eine geschlossene Gruppe, nur für Unternehmer, 
um sich gegenseitig auszutauschen und sich gegenseitig vorwärts zu bringen. 
Hauptaugenmerk soll auch hier das Thema „Finanzen“ sein. Steuern, Geld, 
Vermögensaufbau, Liquidität, Ziele, Klarheit … alles Themen, die für dich als Unternehmer 
interessant sein könnten. Lass dich überraschen, sobald die Gruppe online geht, bekommst 
du auf jeden Fall eine persönliche Einladung. Wir, das ganze L&L-Team, würden uns über 
dein Mitwirken sehr freuen.

Passend zu den Osterfeiertagen und ein wenig zum Schmunzeln haben wir in unserem 
YouTube-Kanal einen eigenen HomeOffice Song kombiniert und gedichtet. Auch wenn die 
Gesangskünste zu wünschen übriglassen. Corona ist, wenn du trotzdem lachst! Und 
vielleicht gerade über die Ostertage eine gelungene Abwechslung.

https://bit.ly/youtubeLemminger
https://bit.ly/youtubeLemminger
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Und damit es dir an Ostern nicht ganz so langweilig wird, darfst du uns gerne im Internet 
bewerten. Hierzu haben wir extra unsere Internetseite angepasst. 

Hier findest du den Link zur Bewertung. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn du dir dafür kurz Zeit nimmst und eine Bewertung abgibst. 
Diese kannst du entweder anonym machen oder mit deinem Namen versehen. 

Das ganze L&L Team wünscht Dir viel Spaß beim Eier suchen!

Mit lieben Grüßen von uns allen

CORONA kann uns mal!

https://www.provenexpert.com/lemminger-lemminger-steuerberater/
https://www.provenexpert.com/lemminger-lemminger-steuerberater/
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Corona-Hilfe für unsere Zahnärzte! 

Während bereits Teile des Gesundheitssektors von zusätzlichen Unterstützungsmaßnahmen 
des Bundes profitieren, gehen andere Berufsgruppen wie z.B. Zahnärzte bislang leer aus. 
Zwar stehen die Förderungen über KfW-Kredite bzw. die Soforthilfe auch den Zahnärzten zu. 
Allerdings erfüllen Zahnärzte in der Regel nicht die Bedingungen für den Zuschuss. Jetzt 
justiert der Gesundheitsminister nach. 

Infolge der Corona-Krise geht die Zahl der Patienten rapide zurück. Diese Ausfälle sollen 
jetzt mit Hilfe eines Schutzschirms abgemildert werden. Die entsprechende Verordnung des 
Gesundheitsministeriums trete in der kommenden Woche in Kraft. Ziel ist es, gut 
funktionierende Strukturen zu erhalten, Verluste abzufedern und vor allem die Liquidität zu 
sichern.

Zahnärzte sollen demnach trotz kräftig gesunkener Patientenzahlen zunächst 90 Prozent der 
Vergütung aus dem vergangenen Jahr bekommen. Damit soll sichergestellt werden, dass die 
Liquidität der Praxen gesichert werden. Am Ende des Jahres können dann 30 Prozent der zu 
viel gezahlten Summe behalten werden. 

ACHTUNG: Auf diesen Boni werden die sonstigen Unterstützungsmaßnahmen wie die 
Soforthilfe und das Kurzarbeitergeld nicht angerechnet.

Aktuell haben wir noch keine weiteren Infos, wie dies in der Praxis beantragt und ausbezahlt 
werden soll. Auch sind wir uns aktuell nicht sicher, ob die Bemessungsgrundlage alle 
Vergütungen (gesetzlich und privat) betreffen. Aber hier gehen wir davon aus, dass die 
Details in dieser Woche geklärt werden.  

Nach unserem Verständnis ist dieser Boni wie folgt zu berechnen:

Vergütung 2019: 1.000.000 Euro

Tatsächlicher Umsatz im Jahr 2020    800.000 Euro

Vergütung 90% im Jahr 2020:    900.000 Euro

Boni 30% von 100.000 Euro      30.000 Euro
(900.000 – 800.000 Euro)

Fazit: Auch wenn die Details hier noch ausstehen, hat diese Unterstützungsmaßnahme 
insbesondere für die Liquiditätssicherung die Bezeichnung Unterstützung tatsächlich 
verdient.

Damit wir auch morgen bei unserem Zahnarzt kräftig zubeißen können. 

Mit ganz lieben Grüßen vom ganzen L&L Team 

CORONA kann uns mal!
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Corona-Hilfe für unsere Therapeuten! 

Während bereits Teile des Gesundheitssektors von zusätzlichen Unterstützungsmaßnahmen 
des Bundes profitieren, gehen andere Berufsgruppen wie z.B. Therapeuten bislang leer aus. 
Zwar stehen die Förderungen über KfW-Kredite bzw. die Soforthilfe auch den Therapeuten 
zu. Zusätzlich wird jetzt der Gesundheitsminister noch nachjustieren. 

Infolge der Corona-Krise geht die Zahl der Patienten rapide zurück. Diese Ausfälle sollen 
jetzt mit Hilfe eines Schutzschirms abgemildert werden. Die entsprechende Verordnung des 
Gesundheitsministeriums trete in der kommenden Woche in Kraft. Ziel ist es gut 
funktionierende Strukturen zu erhalten, Verluste abzufedern und vor allem die Liquidität zu 
sichern.

Konkret ist geplant, dass sogenannte Heilmittelerbringer wie Physiotherapeuten und 
Ergotherapeuten 40 Prozent der Vergütung aus dem vierten Quartal 2019 als 
Einmalzuschuss erhalten. Anscheinend haben diese Hilfen einen Umfang von rund 730 
Millionen Euro.

ACHTUNG: Aktuell wissen wir noch nicht, ob dieser Boni zusätzlich zu den sonstigen 
Unterstützungsmaßnahmen, wie die Soforthilfe und das Kurzarbeitergeld gewährt werden. 

Auch haben wir noch keine weiteren Infos, wie dies in der Praxis beantragt und ausbezahlt 
werden soll und wie genau die Bemessungsgrundlage bestimmt wird. Aber hier gehen wir 
davon aus, dass die Details in dieser Woche geklärt werden.  

Fazit: Wenn dieser Boni zusätzlich zu den anderen Unterstützungsmaßnahmen gewährt 
wird. Also keine Soforthilfe und kein Kurzarbeitergeld angerechnet wird, hat diese 
zusätzliche Unterstützungsmaßnahme die Bezeichnung Unterstützung tatsächlich verdient.

Damit wir auch morgen von unseren Therapeuten geheilt werden können. 

Mit ganz lieben Grüßen vom ganzen L&L Team 

CORONA kann uns mal!
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Hoffnung Corona! 

Rechtzeitig vor dem sonnigen Wochenende machen uns einige Dinge bzgl. Corona sehr 
hoffnungsvoll. Denn gerade die Hoffnung ist es, die uns nicht verloren gehen darf. 

Vorab unsere Meinung zu dem jetzt angekündigten Weg:

In dieser Woche wurde mit Spannung die Entscheidung für die weitere Vorgehensweise 
zurück zur Normalität erwartet. Wie so oft, ist die Vorfreude die größte Freude. Für viele 
waren die Ergebniss vom Mittwoch dieser Woche sehr ernüchternd. Schließlich bleibt ein 
Großteil der Shutdown-Maßnahmen weiterhin in Kraft. Zahlreiche Diskussionen im 
Fernsehen und Internet waren die Folge. Sind diese Entscheidungen nun zu soft, zu hart 
oder angemessen? Wir persönlich glauben, dass dies nicht die richtigen Fragen sind. Wir 
sind Unternehmer und was ist das schlimmste für uns?

Es ist die Unsicherheit. Nichts Genaues gibt es nicht. Ähnlich wie es an der Börse für 
Aktienkurse ist, ist diese Unsicherheit auch extrem gefährlich für uns Unternehmer.

Was wir brauchen ist ein genauer Plan. Wie will heute ein Gastronom oder ein Hotelier 
seinen Liquiditätsbedarf abschätzen können, wenn er noch nicht einmal weiß, wann er 
aufmachen darf. Wir brauchen einen klaren Fahrplan mit klaren Zeitpunkten.

Wann und wie öffnen die Schulen, auch hier alles ohne genauen Zeitplan. Wie sollen Eltern 
hier etwas planen können. Großveranstaltungen dürfen bis Ende August nicht stattfinden? 
Aber eine Definition von einer Großveranstaltung findet sich nirgends. Zumindest haben wir 
keine gefunden.

Wo bitte ist der Plan aus dieser Krise? Es gibt ihn (noch) nicht. Die Hoffnung stirbt 
allerdings zuletzt. Hier verhält es sich wahrscheinlich ähnlich wie zu Beginn der Krise. 
Zahlreichen Warnungen zum Trotz hat die Politik die Gefahr heruntergespielt. Aufgrund der 
Entwicklung in China wäre genügend Zeit gewesen sich besser vorzubereiten, aber nichts 
passierte. Schutzmasken, Beatmungsgeräte, Intensivbetten wären rechtzeitig in der 
notwendigen Menge verfügbar gewesen. Positiv ist allerdings, dass Deutschland reagiert hat 
und zwar wesentlich früher als GB oder die USA. Früher wäre besser gewesen, aber so 
konnte man zumindest das Schlimmste verhindern. Die Zeit, die wir am Anfang versäumt 
haben, die tut uns jetzt im Exit doppelt weh.

Ja später ist jeder klüger. Aber mit Sicherheit gab es für die Bundesregierung schon 
rechtzeitig zahlreiche Informationen, die ein schnelleres Handeln notwendig gemacht hätten.

Es war wohl schlicht die Angst, die hier zu falschen oder gar keinen Entscheidungen geführt 
hat. Und auch hier eine wunderschöne Parallele der Politik zu uns Unternehmer. Angst ist 
ein schlechter Ratgeber bei der Führung. Angst vor den krassen Entscheidungen ... 
letztendlich kamen diese doch, allerdings wie schon erwähnt zu spät.

Und jetzt scheint sich dieses Schauspiel zu wiederholen. Erneut regiert die Angst. Absolute 
Entscheidungsschwäche. Und was brauchen wir jetzt am dringlichsten? Einen PLAN, auch 
ganz egal ob dieser dann genau so funktioniert ... aber wir bekommen dadurch Sicherheit. 
Sicherheit, die wir für unsere Entscheidungen, für unsere Zukunft brauchen.
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FÜHRUNG hat immer etwas mit einem PLAN zu tun. Existiert dieser nicht, dann sind wir 
verunsichert, haben kein Vertrauen (in uns und in andere), es kommt zu Konflikten und vor 
allem zu unüberlegten und überstürzten Handlungen. Wir stürzen ins Chaos und reisen 
unsere Mitarbeiter, Familie, Kunden usw. mit.

Lasst uns diese Fehler der Politik nicht selbst tun. Lasst uns selbst richtig führen, ohne Angst 
und mit vollem Vertrauen in uns selbst. Haben wir einen Plan durch die Krise und auch nach 
der Krise? Kennen unsere Mitarbeiter diesen Plan? Geben wir unseren Mitarbeitern 
Sicherheit und Halt? Werden wir selbst dieser Verantwortung gerecht?

Diese Fragen sollte sich jeder Unternehmer stellen, bevor er die Politik in Frage stellt. 
Werden wir als Unternehmer unserer Verantwortung als Führender gerecht?

HOFFNUNG: 

Aber immerhin macht uns diese neue Vorgehensweise Hoffnung, dass wir zurück in die 
Normalität kommen. Also ganz egal was wir von den Lockerungen halten, es macht uns 
Hoffnung. Zusätzlich gab es heute Nacht ein Ereignis, welches uns noch größere Hoffnung 
auf schnelle Normalität macht. Die amerikanische Biotech-Firma Gilead Sciences hat von 
sehr positiven Ergebnissen bei Covid-Behandlungen gesprochen. Einem Bericht einer US-
Fachpublikation zeigt das Medikament Remdesivir große Erfolge. Im Rahmen einer Studie in 
Chicago sei es zu sehr schnellen Verbesserungen hinsichtlich Fieber und Atemproblemen 
bei Anwendung des Medikaments gekommen. Die allermeisten Patienten hätten das 
Krankenhaus inzwischen verlassen. Zwar stehen hier noch offizielle Ergebnisse der Studie 
aus, aber Hoffnung macht es uns. Egal ob es dieses oder nachher ein anderes Medikament 
ist, welches uns hilft. Entscheidend ist, dass die Entwicklung eines wirksamen Medikamentes 
sehr schnell gehen könnte. Und das ist doch ein schöner Hoffnungsschimmer für das 
Wochenende.

BONUS:

Die Bundesregierung hat einen steuerfreien und sozialversicherungsfreien Bonus in Höhe 
von 1.500 Euro bis zum 31.12.2020 für Arbeitnehmer beschlossen. Daran sind allerdings 
Voraussetzungen geknüpft. So ist dieser Bonus zusätzlich zu bezahlen und darf nicht für die 
Abgeltung von Überstunden verwendet werden. Hast du KUG beantragt darf dieser Bonus 
nicht zusätzlich bezahlt werden. Dieser Bonus ist sogar bei einer 450 Euro-Kraft möglich, 
ebenso kann der Bonus in mehreren Raten bezahlt werden. Wichtig: Die Mehrbelastung 
muss aufgrund von Corona entstanden sein und wir empfehlen dringend genau zu 
dokumentieren, warum du diesen Bonus bezahlst. Ansonsten kann es hier bei späteren 
Prüfungen ein böses Erwachen geben. 

Das ganze L&L-Team wünscht dir ein hoffnungsvolles und schönes Wochenende

CORONA kann uns mal!
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Zusätzliche Infos zum Zuschuss!

Die Beantragung des Zuschusses war bzw. ist für viele eine Fahrt ins Ungewisse. Das 
Antragsformular lässt zahlreiche Fragen offen und bietet einen gewaltigen Interpretations-
spielraum. Aber auch die Ausrechnung des Liquiditätsengpasses für drei Monate ist mehr als 
schwierig. Die Ermittlung des richtigen Bedarfs ist praktisch unmöglich. Dies kann 
nachträglich zu einigen Schwierigkeiten führen. Daher ist es für uns und für dich wichtig, wie 
hier die Handhabung sein wird. 

Soforthilfe BW und Rückzahlung bei veränderten Entwicklungen nach Auslegung der IHK:

Die neue Verordnung, in welcher die Einzelhändler ab heute und Friseurbetriebe am 04.05. 
wieder öffnen dürfen, ist den L-Banken natürlich auch bekannt. Bereits zu Beginn der 
Antragstellung war der L-Bank auch klar, dass es ggf. zu größeren Auszahlungen kommen 
wird als eigentlich benötigt (da die Antragstellung auf drei Monate hochgerechnet ist und die 
Unternehmensschließungen möglicherweise nicht drei volle Monate andauern werden). Aus 
diesem Grund behält sich die L-Bank das Recht vor, einzelne Antragsteller später 
stichprobenartig zu überprüfen. 

Unser Rat deswegen: Bitte warte den Stichtag zum 15. Juni 2020 ab. Bis zu diesem Tag sind 
die Hilfsgelder als Unterstützung gedacht. Solltest du nach Ablauf des Zeitraums merken, 
dass du einen gewissen Teil des Zuschusses nicht benötigt hast, dann kontaktiere bitte die 
L-Bank und teilen ihr dies mit. Diese wird dir den Ablauf der Rückzahlung dann genauer 
erklären. Vor dem Ablauf des 15. Juni würden wir dich bitten, keine Rückzahlung 
durchzuführen, da du nicht weisst, wie sich die Lage in den nächsten zwei Monaten 
verändern wird. 

Für die Überprüfung wird die BWA März/April/Mai und eventuell Juni die Grundlage 
darstellen. Im nach hinein lässt sich damit der Anspruch auf einen Zuschuss und auch die 
Höhe sehr leicht ermitteln.

Das ist aktuell unsere und auch die Einschätzung der IHK. Doch schon morgen kann 
„aktuell“ schon wieder veraltet sein. Wir halten dich auf dem laufenden und natürlich stehen 
wir dir bei Fragen als Ansprechpartner zur Verfügung. 

Wir wünschen dir so schnell wie möglich die gewohnte Normalität zurück und dass du positiv 
bleibst und gestärkt aus dieser Krise hervorgehst.

Zusammen schaffen wir das. 

Mit lieben Grüßen dein L&L-Team

Corona kann uns mal!
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Update Soforthilfemaßnahmen zu Corona-Krise!

Wie bereits schon öfters angedeutet, wird es noch weitere Hilfspakete geben. Heute war es 
dann soweit und es wurden im Schnellverfahren neue Hilfen und Sofortmaßnahmen 
verabschiedet. Auch mit diesem jetzt verabschiedeten Paket wird noch lange nicht das Ende 
der Fahnenstange erreicht sein. Wir gehen weiterhin davon aus, dass es weitere 
Unterstützungen und Hilfspakete geben wird. Der Schock für die deutsche, europäische und 
auch für die weltweite Wirtschaft wird beispiellos sein. Nur mit weiteren und vor allem großen 
Maßnahmen wird dies zu meistern sein. Aber wir sind uns sicher, es wird alles dafür getan. 
Aussergewöhnliche Situationen erfordern aussergewöhnliche Maßnahmen.

Was gibt es neues?

1.) Kurzarbeitergeld:
Das Kurzarbeitergeld von bisher 60% bei Haushalte ohne Kinder bzw. 67% bei 
Haushalte mit Kinder wird erhöht. Allerdings nur unter verschärften Bedingungen. Der 
Arbeitsausfall muss in diesen Fällen bei mehr als 50% liegen (bisher 10%) und die 
zweite Bedingung ist die Bezugsdauer. Ab dem 4. Monat gibt es 70% bzw. 77% und 
ab dem 7. Monat sogar 80% bzw. 87% (Prozentangaben immer bezogen auf das 
Nettogehalt). Allerdings sind die Maßnahmen bis zum 31.12.2020 begrenzt. 
Zusätzlich darf jetzt auch hinzuverdient werden. Soweit bis mit KUG + ggf. 
Aufstockung + Hinzuverdienst das vorherige Netto nicht überschritten wird. Bisher 
galt diese Regelung nur bei systemrelavanten Jobs, jetzt gilt dies für alle Nebenjobs.

2.) Reduzierter Mehrwertsteuersatz für Gaststätten:
Reduzierung der Mehrwertsteuer für alle Speisen auf 7% (01.07.2020 - 30.06.2021). 
Anstatt der bisherigen umsatzsteuerlichen Trennung von Speisen, die mitgenommen 
(7%) werden oder vor Ort (19%) verzehrt werden, gilt ab 01.07.2020 für alle Speisen 
ein einheitlicher Mehrwertsteuersatz in Höhe von 7% bis 30.06.2021.

3.) Erleichterung Verlustverrechnung:
Absehbare Verluste für das Corona-Jahr 2020 sollen mit Steuer-Vorauszahlungen 
aus dem vergangenen Jahr 2019 verrechnet werden dürfen.

Neben diesen Maßnahmen sind bereits weitere Maßnahmen im Gespräch. So soll z.B. der 
Wegfall des Solidaritätszuschlags für alle vorgezogen werden. Hier darf man auf die weitere 
Entwicklung sehr gespannt sein.

Unser Fazit: Selbstverständlich begrüßen wir diese Maßnahmen, allerdings hätten wir uns 
beim KUG gewünscht, dass der Arbeitsausfall unverändert bei 10% bleibt und dass das 
erhöhte KUG bereits ab Mai gelten würde. Bei den Gaststätten finden wir die zeitliche 
Begrenzung total unnötig und wir hätten uns die 7% auch auf Getränke gewünscht. Hier 
hoffen wir auf weitere Nachbesserungen. Trotz allem, die Bundesregierung handelt und 
dafür sollten wir alle dankbar sein.

Zusammen schaffen wir das. Mit lieben Grüßen dein L&L-Team

Corona kann uns mal!
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Unsere Unterstützung, unsere Verantwortung!

Wir bei L&L finden es nicht nur eine Floskel, wenn wir sagen „Miteinander und Füreinander 
mit Zusammenarbeit und Zusammenhalt“. Wir wollen es auch leben, es ist ein Teil unserer 
Philosophie und Einstellung. Auch nach Corona wird sich dies ganz groß in unseren Werten 
wiederfinden. 

Gleich zu Beginn der Krise haben wir mit unserer rund um die Uhr erreichbaren Corona-
Hotline und mit unserer Taskforce Lohn reagiert. Darüber hinaus erbringen wir die folgenden 
Leistungen für dich kostenfrei: Jede Beratung bzgl. KUG, jeden Herabsetzungsantrag und 
jeden Stundungsantrag im Zusammenhang mit Corona, jegliche Beratung bzgl. Soforthilfe 
Land oder Bund. All diese Dinge werden wir auch zukünftig weiterhin so handhaben. 

GANZ NEU FÜR DICH:

Wir werden alle unsere FiBu-Mandate in der Corona-Krise unterstützen. Alle Buchhaltungen 
werden wir nach der April- und Mai-Buchhaltung durchleuchten. Sollte Corona bedingt (nicht 
normale monatliche Schwankungen) ein geringerer Aufwand bei uns entstehen, werden wir 
dies mit entsprechenden Gutschriften selbstständig bei deiner Rechnung berücksichtigen. 
Allerdings wird hier auch ein 90%iger bzw. 100%iger Umsatzrückgang nicht zu einem 
entsprechenden Nachlass führen. Der Aufwand der Buchhaltung verhält sich hier nicht 
proportional. Jede Buchhaltung ist individuell und verschieden. Die Basis für unsere 
Gutschrift ist der Durchschnitt zum Vorjahreswert. 

Uns ist diese Information wichtig. Nicht umsonst heißt es so schön „tue Gutes und rede 
darüber“. 

Ebenso ist es uns wichtig, Mißverständnissen vorzubeugen. Im Bereich Lohn ist der 
Aufwand der Abrechnungen nicht geringer, ganz im Gegenteil entsteht durch KUG ein 
wesentlicher Mehraufwand. Hier berechnen wir KUG ganz normal nach unserem 
Leistungskatalog ab. Abrechnung KUG nach Zeitaufwand mit 40 Euro pro halbe Stunde und 
die KUG-Anzeige mit 20 Euro. Jegliche Beratungsleistungen in Bezug auf KUG - wie oben 
ebereits erwähnt – erbringen wir kostenfrei.

Das Zitat von Helmut Schmidt: „In der Krise zeigt sich der wahre Charakter“ wollen wir an 
dieser Stelle etwas ergänzen. „In der Krise zeigt sich der wahre Charakter und wie wichtig 
eine gemeinsame, vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit ist“.

Auch in Zukunft wollen wir durch Miteinander und Füreinander mit Zusammenarbeit und 
Zusammenhalt vieles mit dir bewegen und bewirken.

Mit lieben Grüßen dein L&L-Team

Corona kann uns mal!
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Unser Geschenk für dich!

Am Freitag haben wir bereits von unserem Geschenk an alle Kunden berichtet. Heute wollen 
wir für die besonders schwer betroffenen Kunden, noch einen draufsetzen. Es sind 
ungewöhnliche Zeiten und wir ergreifen ungewöhnliche Maßnahmen.

„Es ist gut zu geben, auf eine Bitte hin, doch besser ist es, ungebeten zu geben, aus 
Verständnis für des anderen Not“ – Khalil Gibran

Niemand hätte geglaubt, dass unser Land in eine solche Krisensituation kommt. Einige unter 
euch hat es besonders hart getroffen, weil ihr von heute auf morgen eure Geschäfte 
schließen musstet.

Einnahmen aufgrund dieser Tatsache, bei vielen von euch gleich Null. Wir möchten helfen 
und gemeinsam mit dir und euch allen zusammen diese Krise wirtschaftlich überstehen.

Aus diesem Grund möchten wir den Kunden, die von einer angeordneten Schließung 
betroffen sind gerne im Besonderen helfen.

- Wir schenken unseren FiBu-Kunden, die aufgrund einer Anordnung schließen 
mussten und die hauptberuflich selbstständig sind, die Buchhaltungsgebühr für 
den Monat April –

Wenn du allerdings in der glücklichen Lage bist, dass du auf dieses Geschenk nicht 
angewiesen bist, dann kannst auch du helfen, indem du uns das schreibst. Die bei dir „nicht 
investierte Hilfe“ werden wir dann an Unternehmen weitergeben, die sehr viele Aufträge 
verloren haben und nicht so gut dastehen, wie du es eventuell immer noch tust.

Zusammen mit einer lieben Kollegin arbeiten wir daran, eine Homepage online zu stellen, auf 
der wir zeigen „WIR HELFEN GEMEINSAM“. Wir informieren dich, wenn das klappt und die 
Seite online ist. 

Auch du kannst mithelfen, wenn du Vermieter oder Lieferant bist und deine Kunden zu 
Schließungen gezwungen waren oder noch sind. Ich bin sicher, es weckt ein großes 
Gemeinschaftsgefühl, regt weitere Menschen zum Helfen an und keiner hat das Gefühl 
alleine zu sein.

GEMEINSAM SIND WIR STARK

Miteinander und Füreinander mit Zusammenarbeit und Zusammenhalt schaffen wir das 
Virus, schaffen wir diese Krise.

Mit lieben Grüßen dein L&L-Team

Corona kann uns mal!


